
Anlage 1 - Textauszüge zum Thema „7. Feldspieler“ 
Aktuelle Fassung                                                               Neue Fassung 

2:5 Für Freiwurfausführungen (oder -wiederholungen) nach 
Regel 2:4 gelten besondere Anweisungen bezüglich der 
Aufstellung der Spieler und des Spielerwechsels. 
Abweichend von dem normalen Spielerwechsel gemäß 
Regel 4:4 darf nur die werfende Mannschaft einen Spieler 
auswechseln. Verstöße sind entsprechend Regel 4:5 Abs. 
1 zu ahnden. Die Mitspieler des Werfers müssen sich 
mindestens drei Meter von ihm entfernt und nicht zwischen 
Torraum- und Freiwurflinie der anderen Mannschaft 
aufhalten (13:7, 15:6, siehe auch Erläuterung 1). Für die 
Spieler der abwehrenden Mannschaft gilt Regel 13:8  

 
 
 
 

 

4:1 Eine Mannschaft besteht aus bis zu 14 Spielern. 
Auf der Spielfläche dürfen sich gleichzeitig höchstens 7 
Spieler befinden. Die übrigen Spieler sind 
Auswechselspieler. 
Die Mannschaft muss während des gesamten Spielverlaufs 
einen Spieler auf der Spielfläche als Torwart kennzeichnen 

Ein Spieler, der als Torwart gekennzeichnet ist, kann 
jederzeit die Position als Feldspieler einnehmen (beachte 
jedoch Regel 8:5 Kommentar Absatz 2). Ebenso kann ein 
Feldspieler jederzeit die Position des Torwarts einnehmen 
(beachte Regeln 4:4 und 4:7). 
 

 
 

2:5 Für Freiwurfausführungen (oder -wiederholungen) nach 
Regel 2:4 gelten besondere Anweisungen bezüglich der 
Aufstellung der Spieler und des Spielerwechsels. 
Abweichend von dem normalen Spielerwechsel gemäß 
Regel 4:4 darf die angreifende Mannschaft einen Spieler 
auswechseln, ebenso darf die abwehrende Mannschaft 
einen Feldspieler gegen einen Torwart auswechseln, wenn 
sie beim Ertönen des Schlusssignals ohne Torwart spielt. 
Verstöße sind entsprechend Regel 4:5 Abs. 1 zu ahnden. 
Die Mitspieler des Werfers müssen sich mindestens drei 
Meter von ihm entfernt und nicht zwischen Torraum- und 
Freiwurflinie der anderen Mannschaft aufhalten (13:7, 15:6, 
siehe auch Erläuterung 1). Für die Spieler der 
abwehrenden Mannschaft gilt Regel 13:8  

 
 

4:1 Eine Mannschaft besteht aus bis zu 14 Spielern. 
Auf der Spielfläche dürfen sich gleichzeitig höchstens 7 
Spieler befinden. Die übrigen Spieler sind 
Auswechselspieler. 
 

 

Ein Spieler, der als Torwart gekennzeichnet ist, kann 
jederzeit die Position als Feldspieler einnehmen (beachte 
jedoch Regel 8:5 Kommentar Absatz 2). Ebenso kann ein 
als Torwart gekennzeichneter Feldspieler jederzeit die 
Position des Torwarts einnehmen (beachte Regeln 4:4 und 
4:7). 

Spielt eine Mannschaft ohne Torwart, dürfen sich auf der 
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Zu Spielbeginn müssen wenigstens 5 Spieler auf der 
Spielfläche antreten. 
Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft darf im 
Spielverlauf - einschließlich der Verlängerungen - jederzeit 
auf bis zu 14 Spieler ergänzt werden. 
Sinkt die Anzahl der Spieler einer Mannschaft auf der 
Spielfläche unter 5, kann weitergespielt werden. Es liegt im 
Ermessen des Schiedsrichters, ob und wann ein Spiel 
abzubrechen ist (17:12). 

 Hinweis: 
IHF, Kontinentalverbände und nationale Verbände haben 
das Recht, für ihren Bereich abweichende Regelungen 
bezüglich der Anzahl von Spielern zu treffen. Die maximale 
Anzahl von 16 Spielern darf dabei nicht überschritten 
werden. 

 

 
12:2 

 

 
Der Abwurf wird vom Torwart ohne Pfiff vom Schiedsrichter 
(ausgenommen 15:5b) aus dem Torraum über die 
Torraumlinie ausgeführt. 
 
 
 
 
 

Spielfläche gleichzeitig höchstens 7 Feldspieler befinden 
(beachte Regeln 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a). 

Für den Wechsel zwischen Torwart und Feldspieler gelten 
die Regeln 4:4-4.7 

Zu Spielbeginn müssen wenigstens 5 Spieler auf der 
Spielfläche antreten. 
Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft darf im 
Spielverlauf - einschließlich der Verlängerungen - jederzeit 
auf bis zu 14 Spieler ergänzt werden. 
Sinkt die Anzahl der Spieler einer Mannschaft auf der 
Spielfläche unter 5, kann weitergespielt werden. Es liegt im 
Ermessen des Schiedsrichters, ob und wann ein Spiel 
abzubrechen ist (17:12). 

 Hinweis: 
IHF, Kontinentalverbände und nationale Verbände haben 
das Recht, für ihren Bereich abweichende Regelungen 
bezüglich der Anzahl von Spielern zu treffen. Die maximale 
Anzahl von 16 Spielern darf dabei nicht überschritten 
werden. 

 
 
12:2 

 

 
Der Abwurf wird vom Torwart ohne Pfiff vom Schiedsrichter 
(ausgenommen 15:5b) aus dem Torraum über die 
Torraumlinie ausgeführt. 
Spielt die Mannschaft, die den Abwurf ausführen soll, ohne 
Torwart, muss sie einen Feldspieler gegen einen Torwart 
auswechseln (Regel 4:4). Die Schiedsrichter entscheiden, 
ob ein Team-out notwendig ist (Regel 2:8, Abs.2, Erl. 2). 
 

http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r17.inc#17:12
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r15.inc#15:5b
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r17.inc#17:12
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r15.inc#15:5b


Anlage 1 - Textauszüge zum Thema „7. Feldspieler“ 
Aktuelle Fassung                                                               Neue Fassung 

Der Abwurf gilt als ausgeführt, wenn der vom Torwart 
gespielte Ball vollständig die Torraumlinie überquert hat. 
Die Spieler der anderen Mannschaft dürfen sich zwar an 
der Torraumlinie aufhalten, dürfen aber den Ball erst 
berühren, wenn dieser die Torraumlinie vollständig 
überquert hat (15:4, 15:9, 8:7c). 
 
 

Erläuterung 2 – Time-out (2:8) 
Abgesehen von den in Regel 2:8 beschriebenen 
Situationen, bei denen ein Time-out verbindlich ist, wird 
von den Schiedsrichtern erwartet, dass sie ihr 
Urteilsvermögen bezüglich der Notwendigkeit eines Time-
out auch in anderen Situationen walten lassen. Einige 
typische Situationen, bei denen ein Time-out nicht 
verbindlich ist, aber unter normalen Umständen dennoch 
gewährt wird, sind: 
a) äußere Einflüsse, z.B. muss die Spielfläche gewischt 
werden. 
b) ein Spieler scheint verletzt. 
c) eine Mannschaft spielt offenkundig auf Zeit, verzögert 
z.B. die Ausführung eines formellen Wurfs, ein Spieler wirft 
den Ball weg oder gibt ihn nicht frei. 
d) der Ball berührt die Decke oder eine über der Spielfläche 
befestigte Vorrichtung (11:1), prallt ab und landet dadurch 
weit von der Stelle des fälligen Einwurfs entfernt, was zu 
ungewöhnlicher Verzögerung führt. 
 
 
 
IHF-Publikation 2012 
 

Der Abwurf gilt als ausgeführt, wenn der vom Torwart 
gespielte Ball vollständig die Torraumlinie überquert hat. 
Die Spieler der anderen Mannschaft dürfen sich zwar an 
der Torraumlinie aufhalten, dürfen aber den Ball erst 
berühren, wenn dieser die Torraumlinie vollständig 
überquert hat (15:4, 15:9, 8:7c). 
 
 

Erläuterung 2 – Time-out (2:8) 
Abgesehen von den in Regel 2:8 beschriebenen 
Situationen, bei denen ein Time-out verbindlich ist, wird 
von den Schiedsrichtern erwartet, dass sie ihr 
Urteilsvermögen bezüglich der Notwendigkeit eines Time-
out auch in anderen Situationen walten lassen. Einige 
typische Situationen, bei denen ein Time-out nicht 
verbindlich ist, aber unter normalen Umständen dennoch 
gewährt wird, sind: 
a) äußere Einflüsse, z.B. muss die Spielfläche gewischt 
werden. 
b) ein Spieler scheint verletzt. 
c) eine Mannschaft spielt offenkundig auf Zeit, verzögert 
z.B. die Ausführung eines formellen Wurfs, ein Spieler wirft 
den Ball weg oder gibt ihn nicht frei. 
d) der Ball berührt die Decke oder eine über der Spielfläche 
befestigte Vorrichtung (11:1), prallt ab und landet dadurch 
weit von der Stelle des fälligen Einwurfs entfernt, was zu 
ungewöhnlicher Verzögerung führt. 
e) Wechsel eines Feldspielers mit einem Torwart zur 
Ausführung des Abwurfs 
 
Guidelines und Interpretationen 
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Zusätzlicher Spieler (Regel 4:6, Abs. 1) 
Betritt ein zusätzlicher Spieler die Spielfläche ohne 
Auswechslung, erhält dieser Spieler eine Hinausstellung. 
Lässt sich der fehlbare Spieler nicht mehr feststellen, ist 
wie folgt vorzugehen: 
- Der Technische Delegierte (die Schiedsrichter) fordern 
den Mannschaftsverantwortlichen auf, den fehlbaren 
Spieler zu benennen. 
- Dieser Spieler erhält eine Hinausstellung. Diese wird ihm 
persönlich angelastet. 
- Weigert sich der Mannschaftsoffizielle, den fehlbaren 
Spieler zu benennen, benennt der Technische Delegierte 
(die Schiedsrichter) einen der sich auf der Spielfläche 
befindlichen Spieler. Dieser Spieler erhält eine 
Hinausstellung. Diese wird ihm persönlich angelastet. 
 
Hinweise: 
- Als „fehlbarer Spieler“ kann nur ein Feldspieler, benannt 
werden, der sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung auf der 
Spielfläche befindet. Ein eventuell mit Torwartüberzieher 
auf der Spielfläche befindlicher Spieler kann nicht als 
„fehlbarer Spieler“ benannt werden. 
- Handelt es sich für den benannten Spieler um seine dritte 
Hinausstellung, ist er nach Regel 16:6d zu disqualifizieren. 
 

 

Zusätzlicher Spieler (Regel 4:6, Abs. 1) 
Betritt ein zusätzlicher Spieler die Spielfläche ohne 
Auswechslung, erhält dieser Spieler eine Hinausstellung. 
Lässt sich der fehlbare Spieler nicht mehr feststellen, ist 
wie folgt vorzugehen: 
- Der Technische Delegierte (die Schiedsrichter) fordern 
den Mannschaftsverantwortlichen auf, den fehlbaren 
Spieler zu benennen. 
- Dieser Spieler erhält eine Hinausstellung. Diese wird ihm 
persönlich angelastet. 
- Weigert sich der Mannschaftsoffizielle, den fehlbaren 
Spieler zu benennen, benennt der Technische Delegierte 
(die Schiedsrichter) einen Spieler. Dieser Spieler erhält 
eine Hinausstellung. Diese wird ihm persönlich angelastet. 
 
 
Hinweise: 
- Als „fehlbarer Spieler“ kann nur ein Spieler, benannt 
werden, der sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung auf der 
Spielfläche befindet.  
 
 
- Handelt es sich für den benannten Spieler um seine dritte 
Hinausstellung, ist er nach Regel 16:6d zu disqualifizieren. 
 
Betreten des Torraums durch einen Feldspieler (8:7f) 
Spielt eine Mannschaft ohne Torwart und verliert den Ball, 
ist ein Feldspieler dieser Mannschaft, der den eigenen 
Torraum mit dem Ziel betritt, sich einen Vorteil zu 
verschaffen, progressiv zu bestrafen. 
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4:11 Im Falle einer Verletzung können die Schiedsrichter zwei 
teilnahmeberechtigten Personen dieser Mannschaft die 
Erlaubnis erteilen, die Spielfläche bei einem Time-out zu 
betreten (Handzeichen 15 und 16), um einen verletzten 
Spieler ihrer Mannschaft zu versorgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wenn eine dritte oder weitere Personen die Spielfläche 
betreten, ist dies im Falle von Spielern nach Regel 4:6 und 
16:3a und im Falle von Offiziellen nach Regel 4:2, 16:1b, 
16:3d und 16:6c als unberechtigtes Eintreten zu ahnden. 
Wer die Spielfläche gemäß Regel 4:11 Abs. 1 mit Erlaubnis 
betritt, aber, anstatt den verletzten Spieler zu versorgen, 
Anweisungen an andere Spieler gibt, sich mit Gegnern 
oder Schiedsrichtern beschäftigt usw., ist wegen 
unsportlichen Verhaltens zu bestrafen. (16:1b, 16:3d und 
16:6c). 

  

4:11 Im Falle einer Verletzung können die Schiedsrichter zwei 
teilnahmeberechtigten Personen der betreffenden 
Mannschaft (siehe 4:3) bei Time-out die Erlaubnis erteilen, 
die Spielfläche zu betreten (Handzeichen 15 und 16), um 
den verletzten Spieler zu versorgen. 
 
Nachdem ein Spieler auf der Spielfläche versorgt wurde, 

muss er diese umgehend verlassen. Er darf die Spielfläche 
erst nach Abschluss des dritten Angriffs seiner Mannschaft 
wieder betreten (Verfahren und Ausnahmen siehe 
Erläuterung 8). 
Der Spieler kann unabhängig von der Anzahl der gezählten 
Angriffe bei Wiederaufnahme des Spiels nach einer 
Spielhälfte wieder eingesetzt werden. Betritt dieser Spieler 
die Spielfläche vorher, wird er nach Regel 4:4-4:6 bestraft. 
 
Hinweis: Nur nationale Verbände haben das Recht, in 
Jugend-Spielklassen die Bestimmungen von Regel 4:11, 
Abs.2, auszusetzen. 
 
 
Wenn eine dritte oder weitere Personen sowie Personen 
der nicht betroffenen Mannschaft die Spielfläche betreten, 
ist dies im Falle von Spielern nach Regel 4:6 und 16:3a 
und im Falle von Offiziellen nach Regel 4:2, 16:1b, 16:3d 
und 16:6c als unberechtigtes Eintreten zu ahnden. Wer die 
Spielfläche gemäß Regel 4:11 Abs. 1 mit Erlaubnis betritt, 
aber, anstatt den verletzten Spieler zu versorgen, 
Anweisungen an andere Spieler gibt, sich mit Gegnern 
oder Schiedsrichtern beschäftigt usw., ist wegen 
unsportlichen Verhaltens zu bestrafen. (16:1b, 16:3d und 
16:6c). 
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18:1 Grundsätzlich hat der Zeitnehmer die Hauptverantwortung 
für die Spielzeit, das Time-out und die Hinausstellungszeit 
hinausgestellter Spieler. 
Der Sekretär hat die Hauptverantwortung für die 
Spielerlisten, das Spielprotokoll, das Eintreten von 
Spielern, die nach Spielbeginn ankommen, und das 
Eintreten von nicht teilnahmeberechtigten Spielern. 
 
Andere Aufgaben, wie die Kontrolle der Zahl der Spieler 
und Mannschaftsoffiziellen im Auswechselraum sowie das 
Aus- und Eintreten von Auswechselspielern gelten als 
gemeinsame Verantwortungen. 
 
 
 
 
Generell sollte der Zeitnehmer (und falls anwesend, ein 
Delegierter des zuständigen Verbandes) die notwendigen 
Spielunterbrechungen vornehmen. 
Siehe auch Erläuterung 7 zu den korrekten Verfahren beim 
Eingreifen von Zeitnehmer/Sekretär bei der Erfüllung 
einiger ihrer oben beschriebenen Verantwortungen. 

 

18:1 Grundsätzlich hat der Zeitnehmer die Hauptverantwortung 
für die Spielzeit, das Time-out und die Hinausstellungszeit 
hinausgestellter Spieler. 
Der Sekretär hat die Hauptverantwortung für die 
Spielerlisten, das Spielprotokoll, das Eintreten von 
Spielern, die nach Spielbeginn ankommen, und das 
Eintreten von nicht teilnahmeberechtigten Spielern. 
 
Andere Aufgaben, wie die Kontrolle der Zahl der Spieler 
und Mannschaftsoffiziellen im Auswechselraum sowie das 
Aus- und Eintreten von Auswechselspielern und das 
Zählen der Anzahl der Angriffe nach der Versorgung eines 
Spielers auf der Spielfläche gelten als gemeinsame 
Verantwortungen. Diese Entscheidung ist eine 
Tatsachenfeststellung. 
 
Generell sollte der Zeitnehmer (und falls anwesend, ein 
Delegierter des zuständigen Verbandes) die notwendigen 
Spielunterbrechungen vornehmen. 
Siehe auch Erläuterung 7 zu den korrekten Verfahren beim 
Eingreifen von Zeitnehmer/Sekretär bei der Erfüllung 
einiger ihrer oben beschriebenen Verantwortungen. 

 
 
 

 
 

Erläuterung 8 – Verletzter Spieler (4:11) 
 
Scheint ein Spieler auf der Spielfläche verletzt, ist wie folgt 
vorzugehen: 

a) Sind die Schiedsrichter absolut sicher, dass der 
verletzte Spieler auf der Spielfläche versorgt werden 
muss, zeigen sie sofort die Handzeichen 15 und 16. 
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Mit der Anzeige treffen auf diesen Spieler nach der 
Behandlung die Bestimmungen der Regel 4:11 Abs. 
2 zu.  
 
In allen übrigen Fällen fordern die Schiedsrichter 
den Spieler auf, aufzustehen und die Spielfläche 
zum Zwecke der Versorgung zu verlassen. Ist dies 
für den betreffenden Spieler nicht möglich, zeigen 
die Schiedsrichter nunmehr die Handzeichen 15 und 
16. Für den betreffenden Spieler gelangt Regel 4:11, 
Abs. 2 zur Anwendung. 
 
Verstöße gegen diese Bestimmungen sind als 
unsportliches Verhalten zu ahnden.  

           Wird ein Spieler, der das Spielfeld für drei Angriffe 
           verlassen muss, in dieser Zeit mit einer    
           Hinausstellung bestraft, darf er nach Ablauf der  
           Zeitstrafe unabhängig von der Anzahl gespielter  
           Angriffe wieder eingesetzt werden. 

Verweigern Mannschaftsoffizielle die notwendige 
Behandlung des Spielers, ist der 
Mannschaftsverantwortliche progressiv zu bestrafen 
(analog Regel 4:2, Abs.3). 
 

b) Zeitnehmer und Sekretär oder der Delegierte sind 
für das Zählen der Anzahl Angriffe verantwortlich. 
Sie geben der entsprechenden Mannschaft einen 
Hinweis, wenn dieser Spieler wieder auf der 
Spielfläche einsetzt werden kann. 
 
Ein Angriff beginnt mit dem Ballbesitz und endet mit 
einem Torerfolg oder Ballverlust. 
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Ist eine Mannschaft, deren Spieler auf der 
Spielfläche versorgt wurde, bei der Spielfortsetzung 
im Ballbesitz, zählt dieser Angriff als erster Angriff. 
 

c) In folgenden Fällen findet Regel 4:11 Absatz 2 keine 
Anwendung: 
- wenn die auf der Spielfläche erfolgte Versorgung 

die Folge eines regelwidrigen Verhaltens eines 
gegnerischen Spielers war, der hierfür progressiv 
bestraft wurde. 

- wenn ein Torwart auf der Spielfläche versorgt 
werden musste, weil er von einem Ball am Kopf 
getroffen wurde. 
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7:12 Wird eine mögliche Tendenz zum passiven Spiel 
erkennbar, wird das Warnzeichen (Handzeichen Nr. 17) 
gezeigt. Dies gibt der ballbesitzenden Mannschaft die 
Gelegenheit, die Angriffsweise umzustellen, um den 
Ballverlust zu vermeiden. Falls sich die Angriffsweise nach 
dem Anzeigen des Warnzeichens nicht ändert, oder kein 
Torwurf ausgeführt wird, wird ein Freiwurf gegen die 
ballbesitzende Mannschaft gegeben (siehe Erläuterung 4). 
 

 
 
 
 

In besonderen Situationen (z.B. bewusstes Auslassen 
einer klaren Torgelegenheit) können die Schiedsrichter 
auch ohne vorheriges Warnzeichen auf Freiwurf gegen 
die ballbesitzende Mannschaft entscheiden. 

 

7:12 Wird eine Tendenz zum passiven Spiel erkennbar, wird 
das Vorwarnzeichen (Handzeichen Nr. 17) gezeigt. Dies 
gibt der ballbesitzenden Mannschaft die Gelegenheit, die 
Angriffsweise umzustellen, um den Ballverlust zu 
vermeiden. Falls sich die Angriffsweise nach dem 
Anzeigen des Vorwarnzeichens nicht ändert, kann 
jederzeit auf passives Spiel entschieden werden. Wird 
von der angreifenden Mannschaft nach maximal 6 
Pässen kein Torwurf ausgeführt, wird auf Freiwurf gegen 
die ballbesitzende Mannschaft entschieden (13:1a, 
Verfahren und Ausnahmen siehe Erläuterung 4, 
Abschnitt D). 
Die Feststellung über die Anzahl der Pässe treffen die 
Schiedsrichter im Sinne der Regel 17:11. 
 
In besonderen Situationen (z.B. bewusstes Auslassen 
einer klaren Torgelegenheit) können die Schiedsrichter 
auch ohne vorheriges Vorwarnzeichen auf Freiwurf 
gegen die ballbesitzende Mannschaft entscheiden. 
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Erläuterung 4 

D. Nach Anzeigen des Vorwarnzeichens 
Nach Anzeigen des Vorwarnzeichens sollten die 
Schiedsrichter der ballbesitzenden Mannschaft zunächst 
Zeit geben, ihre Spielweise zu ändern. Dabei sollten sie 
das Leistungsniveau in unterschiedlichen Alters- und 
Spielklassen berücksichtigen. 
Der gewarnten Mannschaft sollte die Möglichkeit 
zugestanden werden, eine gezielte Angriffshandlung 
Richtung Tor vorbereiten zu können. 
Unternimmt die ballbesitzende Mannschaft keinen 
erkennbaren Versuch, zum Torwurf zu gelangen, 
entscheidet einer der beiden Schiedsrichter auf passives 
Spiel (7:11-12) (siehe nachstehende 
„Entscheidungskriterien nach Anzeigen des 
Vorwarnzeichens“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Während torgefährlicher Vorwärtsbewegungen oder 
Wurfansätzen des Ballhalters sollte kein passives Spiel 
geahndet werden. 

 

Erläuterung 4 

 D. Nach Anzeigen des Vorwarnzeichens 
Nach Anzeigen des Vorwarnzeichens sollten die 
Schiedsrichter der ballbesitzenden Mannschaft zunächst 
Zeit geben, ihre Spielweise zu ändern. Dabei sollten sie 
das Leistungsniveau in unterschiedlichen Alters- und 
Spielklassen berücksichtigen. 
Der gewarnten Mannschaft sollte die Möglichkeit 
zugestanden werden, eine gezielte Angriffshandlung 
Richtung Tor vorbereiten zu können. 
Unternimmt die ballbesitzende Mannschaft keinen 
erkennbaren Versuch, zum Torwurf zu gelangen 
(Kriterien siehe D1 und D2), entscheidet einer der beiden 
Schiedsrichter spätestens dann auf passives Spiel, wenn 
nach 6 Pässen kein Torwurf ausgeführt wird (7:11-12)  
 
Nicht als Pass gezählt wird: 

 Das versuchte Anspiel, wenn der Ball vom 

Mitspieler infolge eines geahndeten Fouls eines 

Abwehrspielers nicht unter Kontrolle gebracht 

wird. 

 Das versuchte Anspiel, wenn der Ball vom 

Abwehrspieler ins Seiten- oder Toraus gelenkt  

 Ein Wurfversuch, der vom Gegner geblockt wird  
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Entscheidungskriterien nach Anzeigen des 
Vorwarnzeichens: 
D1. Angreifende Mannschaft: 

 keine deutliche Temposteigerung; 
 keine gezielte Aktion Richtung Tor; 
 1-gegen-1-Aktionen, mit denen kein räumlicher 

Vorteil erzielt wird; 
 Verzögerung beim Spielen des Balls (z.B. aufgrund 

des Blockierens von Passwegen durch die 
abwehrende Mannschaft). 
 

D2. Abwehrende Mannschaft: 
 Die abwehrende Mannschaft versucht, durch 

regelgerechte, aktive Spielweisen einen 
Tempowechsel bzw. eine gezielte Angriffsaktion zu 
unterbinden. 

 Auf passives Spiel darf nicht entschieden werden, 
wenn die aggressive Abwehr durch ständige 
Regelwidrigkeiten den Angriffsfluss zerstört. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entscheidungskriterien nach Anzeigen des 
Vorwarnzeichens: 
D1. Angreifende Mannschaft: 

 keine deutliche Temposteigerung; 
 keine gezielte Aktion Richtung Tor; 
 1-gegen-1-Aktionen, mit denen kein räumlicher 

Vorteil erzielt wird; 
 Verzögerung beim Spielen des Balls (z.B. 

aufgrund des Blockierens von Passwegen durch 
die abwehrende Mannschaft). 
 

D2. Abwehrende Mannschaft: 
 Die abwehrende Mannschaft versucht, durch 

regelgerechte, aktive Spielweisen einen 

Tempowechsel bzw. eine gezielte Angriffsaktion 

zu unterbinden. 

 Versucht eine Abwehr durch Regelwidrigkeiten 

im Sinne der Regel 8:3 die Passfolge der 

angreifenden Mannschaft zu unterbrechen, 

müssen diese Regelwidrigkeiten konsequent 

progressiv bestraft werden. 

 
D3. Hinweise zur maximalen Anzahl von Pässen 
D3a.   Vor dem erfolgten 6. Pass:  

 Wird dem angreifenden Team während der 
Anzeige des Vorwarnzeichens ein Freiwurf, 
Einwurf (oder Abwurf) zugesprochen, hat dies 
keine Auswirkung auf die gesamte Anzahl Pässe  

 Gleiches gilt, wenn ein Pass oder ein Torwurf 
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durch einen Feldspieler der abwehrenden 
Mannschaft geblockt wird und danach ins Seiten- 
oder Toraus gelangt. 

 
D3b.   Nach dem erfolgten 6. Pass: 

 Wird nach dem 6. Pass auf Freiwurf, Einwurf 
(oder Abwurf) für die angreifende Mannschaft 
entschieden, hat die Mannschaft die Möglichkeit, 
die Ausführung des Wurfes mit einem weiteren 
Pass zu verbinden, um den Angriff 
abzuschließen. 

 Gleiches gilt, wenn ein nach dem 6. Pass 
erfolgter Wurf durch die abwehrende Mannschaft 
geblockt wird und der Ball dadurch zu einem 
angreifenden Spieler oder ins Tor- oder 
Seitenaus gelangt. Die angreifende Mannschaft 
hat dann die Möglichkeit, den Angriff mit einem 
weiteren Pass abzuschließen. 
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8:6 Stufen die Schiedsrichter eine Aktion, als besonders 
rücksichtslos, besonders gefährlich, vorsätzlich oder 
arglistig ein, reichen sie nach dem Spiel einen schriftlichen 
Bericht ein, damit die zuständigen Instanzen über weitere 
Maßnahmen entscheiden können. 

Hinweise und Merkmale, die als Beurteilungskriterien in 
Ergänzung zu Regel 8:5 dienen: 

 a) besonders rücksichtslose oder besonders gefährliche 
Vergehen; 

 b) eine vorsätzliche oder arglistige Aktion, die ohne 
jeglichen Bezug zu einer Spielhandlung stattfindet;  

  
Kommentar: 
Wenn ein Vergehen nach Regel 8:5 oder 8:6 in der letzten 
Spielminute begangen wird, mit dem Ziel ein Tor zu 
verhindern, ist das Vergehen als ein besonders grob 
unsportliches Verhalten gemäß Regel 8:10d zu beurteilen 
und zu ahnden. 

 
 

 
 

8:10 
 
 
 

 
 
 
c) 

 
 
 
Wenn der Ball in der letzten Spielminute nicht im Spiel 
ist und ein Spieler oder Offizieller die Wurfausführung 
des Gegners verzögert oder behindert und damit der 
gegnerischen Mannschaft die Chance genommen 
wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine 
klare Torgelegenheit zu erreichen, gilt dieses 
Vergehen als besonders grob unsportlich. Dies gilt für 

8:6 Stufen die Schiedsrichter eine Aktion als besonders 
rücksichtslos, besonders gefährlich, vorsätzlich oder 
arglistig ein, reichen sie nach dem Spiel einen 
schriftlichen Bericht ein, damit die zuständigen Instanzen 
über weitere Maßnahmen entscheiden können. 

Hinweise und Merkmale, die als Beurteilungskriterien in 
Ergänzung zu Regel 8:5 dienen: 

 a) besonders rücksichtslose oder besonders gefährliche 
Vergehen; 

 b) eine vorsätzliche oder arglistige Aktion, die ohne 
jeglichen Bezug zu einer Spielhandlung stattfindet;  

  
Kommentar: 
Wenn ein Vergehen nach Regel 8:5 oder 8:6 in den 
letzten 30 Sekunden begangen wird, mit dem Ziel ein Tor 
zu verhindern, ist das Vergehen als ein besonders grob 
unsportliches Verhalten gemäß Regel 8:10d zu beurteilen 
und zu ahnden. 

 
 
8:10 
 
 

 
 
Bei folgenden Vergehen (c, d) wird der nicht fehlbaren 
Mannschaft ein 7-m-Wurf zugesprochen. 

 c) Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im 
Spiel ist und ein Spieler oder Offizieller die 
Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert 
und damit der gegnerischen Mannschaft die Chance 
genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen 
oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist der 
fehlbare Spieler / Offizielle zu disqualifizieren und der 

http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:5
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:5
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jegliche Art der Wurfverhinderung (z.B. Vergehen mit 
begrenztem körperlichen Einsatz, Pass abfangen, 
stören der Ballannahme, Ball nicht freigeben); 

  
 
 
 
d) 

 
 
 
 
Wenn der Ball in der letzten Spielminute im Spiel ist 
und der gegnerischen Mannschaft durch ein Vergehen 
im Sinne von Regel 8:5 oder Regel 8:6 die Chance 
genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen 
oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist das 
Vergehen nicht nur mit Disqualifikation laut Regel 8:5 
oder Regel 8:6 zu bestrafen, sondern es muss auch 
ein schriftlicher Bericht eingereicht werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

14:1 Auf 7-m-Wurf wird entschieden bei: 

 a) regelwidrigem Vereiteln einer klaren Torgelegenheit 
auf der gesamten Spielfläche durch einen Spieler oder 
Mannschaftsoffiziellen der gegnerischen Mannschaft; 

 b) unberechtigtem Pfiff während einer klaren 
Torgelegenheit; 

 c) Vereiteln einer klaren Torgelegenheit durch das 
Eingreifen einer nicht am Spiel beteiligten Person, z.B. 
durch das Betreten der Spielfläche durch einen 

nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf 
zuzusprechen. Dies gilt bei jeglicher Art der 
Wurfverhinderung (z.B. Vergehen mit begrenztem 
körperlichen Einsatz, Störung der Wurfausführung wie: 
Pass abfangen, stören der Ballannahme, Ball nicht 
freigeben); 
 

 d) Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden im Spiel ist 
und der gegnerischen Mannschaft 

a) durch ein Vergehen eines Spielers gemäß den 
Regeln 8:5 bzw. 8:6 sowie 8:10a bzw. 8:10b (II) 

b) durch ein Vergehen eines Offiziellen gemäß 
den Regeln 8:10a bzw. 8:10b (I) 

die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation 
zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu 
erreichen wird der fehlbare Spieler bzw. der fehlbare 
Offizielle gemäß den entsprechenden Regeln 
disqualifiziert und der gegnerischen Mannschaft wird 
ein 7-m-Wurf zugesprochen. 
Erzielt der gefoulte Spieler oder ein Mitspieler noch vor 
der Spielunterbrechung ein Tor, entfällt der 7-m-Wurf.  

   

14:1 Auf 7-m-Wurf wird entschieden bei: 

 a) regelwidrigem Vereiteln einer klaren Torgelegenheit 
auf der gesamten Spielfläche durch einen Spieler oder 
Mannschaftsoffiziellen der gegnerischen Mannschaft; 

 b) unberechtigtem Pfiff während einer klaren 
Torgelegenheit; 

 c) Vereiteln einer klaren Torgelegenheit durch das 
Eingreifen einer nicht am Spiel beteiligten Person, z.B. 
durch das Betreten der Spielfläche durch einen 

http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:5
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:6
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:5
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r8.inc#8:6
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Zuschauer oder einen Pfiff aus dem Zuschauerbereich, 
der den Spieler stoppt (Ausnahme: siehe den Kommentar 
zu Regel 9:1). 
 
 
 
Bei "höherer Gewalt" wie Stromausfall ist diese Regel 
analog anzuwenden, wenn das Spiel im Moment einer 
klaren Torgelegenheit unterbrochen wird. 
Für die Definition einer "klaren Torgelegenheit" siehe 
Erläuterung 6. 

  

IHF-Publikation 2012 
 
Letzte Spielminute (Regeln 8:10c, 8:10d) 
Die letzte Spielminute gibt es sowohl in der regulären Spielzeit 
(Ende 2.HZ), als auch in den jeweils 2.Halbzeiten der beiden 
Verlängerungen. 
 
 
 
Abstandsvergehen (Regel 8:10c) 
Das "Nichteinhalten des Abstandes" führt nur dann zur 
Disqualifikation (+Bericht), wenn der Wurf in der letzten 
Spielminute(!) nicht ausgeführt werden kann. 
Wird der Wurf ausgeführt und durch einen zu nahe stehenden 
Spieler geblockt, dann ist die normale Progression vorgesehen, 
auch in der letzten Spielminute. 
 
 
 
 

Zuschauer oder einen Pfiff aus dem Zuschauerbereich, 
der den Spieler stoppt (Ausnahme: siehe den Kommentar 
zu Regel 9:1). 
d) Vergehen gemäss Regel 8:10c oder 8:10d (siehe 
jedoch 8:10 letzter Abschnitt) 
 

Bei "höherer Gewalt" wie Stromausfall ist diese Regel 
analog anzuwenden, wenn das Spiel im Moment einer 
klaren Torgelegenheit unterbrochen wird. 
Für die Definition einer "klaren Torgelegenheit" siehe 
Erläuterung 6. 

  

Guidelines und Interpretationen 
 
Letzte 30 Sekunden (Regeln 8:10c, 8:10d) 
Die letzten 30 Sekunden gibt es sowohl in der regulären Spielzeit 
(Ende 2.Halbzeit), als auch in den jeweils zweiten Halbzeiten der 
beiden Verlängerungen. Die letzten 30 Sekunden beginnen, 
wenn die Spieluhr 59 Minuten 30 Sekunden (bzw. 69:30, 79:30) 
oder 0 Minuten 30 Sekunden anzeigt. 
 
Abstandsvergehen (Regel 8:10c) 
Das "Nichteinhalten des Abstandes" führt nur dann zur 
Disqualifikation + 7-m, wenn der Wurf in den letzten 30 Sekunden 
(!) nicht ausgeführt werden kann. 
Wird der Wurf ausgeführt und durch einen zu nahe stehenden 
Spieler geblockt, dann ist auch in den letzten 30 Sekunden die 
normale Progression vorgesehen, da der Ball die Hand des 
Werfers verlassen hat (siehe Regel 15:2 Abs.1). 
 
Die Regel findet Anwendung, wenn das Vergehen innerhalb der 
letzten 30 Sekunden oder zusammen mit dem Schlusssignal 

http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r9.inc#9:1K
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r9.inc#9:1K
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=e8.inc
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r9.inc#9:1K
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=r9.inc#9:1K
http://www.handballregeln.de/show.php?datei=e8.inc
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Disqualifikation in der letzten Spielminute (Regel 8:10d) 
Bei Disqualifikation gemäß Regel 8:5 in der letzten Spielminute 
führen nur diejenigen Vergehen zu einer Disqualifikation mit 
Bericht (gemäß 8:10d), die der Regel 8:6 Kommentar 
entsprechen (Vergehen mit dem Ziel, ein Tor zu verhindern). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Disqualifikation des Torwarts nach Regel 8:5 Kommentar 
(Verlassen des Torraums) führt normalerweise nicht zu einer 
Disqualifikation mit Bericht. Dies ist in der letzten Spielminute nur 

erfolgte (siehe Regel 2:4, Abs. 1). Die Schiedsrichter treffen 
hierzu eine Entscheidung aufgrund ihrer Tatsachenfeststellung 
(Regel 17:11). 
 
Wird das Spiel wegen einer Wurfverhinderung in den letzten 30 
Sekunden unterbrochen, die nicht direkt mit der Wurfvorbereitung 
oder der Wurfausführung zusammenhängt (beispielsweise 
Wechselfehler, unsportliches Verhalten im Auswechselraum), ist 
Regel 8:10c anzuwenden. 
 
Disqualifikation in den letzten 30 Sekunden (Regel 8:10d) 
Bei Disqualifikation eines Abwehrspielers gemäss Regel 8:5 und 
8:6 in den letzten 30 Sekunden führen nur diejenigen Vergehen 
zu einer Disqualifikation mit Bericht + 7m-Wuf, die der Regel 8:6 
Kommentar entsprechen. Ein Vergehen eines Abwehrspielers 
gemäss Regel 8:5 in den letzten 30 Sekunden ist mit 
Disqualifikation ohne Bericht + 7m-Wurf zu bestrafen. 
 
Vorteilsgewährung in den letzten 30 Sekunden  
(8:10d, letzter Absatz)  
Die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel spätestens dann (und 
entscheiden auf 7m-Wurf), wenn der noch angespielte Mitspieler 
kein Tor erzielt bzw. das Spiel mit einem weiteren Pass fortsetzt 
 
Die Regel findet Anwendung, wenn das Vergehen innerhalb der 
Spielzeit oder zusammen mit dem Schlusssignal erfolgt (siehe 
Regel 2:4, Abs. 1). Die Schiedsrichter treffen hierzu eine 
Entscheidung aufgrund ihrer Tatsachenfeststellung (Regel 17:11) 
 
Eine Disqualifikation des Torwarts nach Regel 8:5 Kommentar 
(Verlassen des Torraums) führt auch in den letzten 30 Sekunden 
nur dann zu einem 7m, wenn die Voraussetzungen von Regel 
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dann der Fall, wenn es sich um ein Vergehen nach Regel 8:5 a-c 
handelt. 

8:5, letzter Absatz erfüllt sind oder wenn es sich um ein Vergehen 
nach Regel 8:6 handelt. 
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16:7 Die Disqualifikation ist dem fehlbaren Spieler oder 
Offiziellen sowie dem Zeitnehmer/Sekretär vom 
Schiedsrichter nach Time-out durch Hochhalten der Roten 
Karte deutlich anzuzeigen (Handzeichen Nr. 13).  

 
16:8 

 
Die Disqualifikation eines Spielers oder eines 
Mannschaftsoffiziellen gilt immer für den Rest der 
Spielzeit. Der Spieler oder Offizielle muss die Spielfläche 
und den Auswechselraum sofort verlassen. Danach darf 
der Spieler oder Offizielle in keiner Form Kontakt zur 
Mannschaft haben. 
Die Disqualifikation eines Spielers oder 
Mannschaftsoffiziellen während der Spielzeit, auf oder 
außerhalb der Spielfläche, ist immer mit einer 
Hinausstellung für die Mannschaft verbunden. Dies 
bedeutet, dass die Anzahl der Spieler der Mannschaft auf 
der Spielfläche um einen Spieler reduziert wird (16:3f). Die 
Reduzierung auf der Spielfläche erfolgt jedoch für 4 
Minuten dauern, wenn ein Spieler gemäß Regel 16:9b-d 
disqualifiziert worden ist. 
Eine Disqualifikation verringert die Zahl der Spieler oder 
Offiziellen, die der Mannschaft zur Verfügung stehen 
(ausgenommen 16:11b). Es ist der Mannschaft jedoch 
erlaubt, die Zahl der Spieler auf der Spielfläche nach 
Ablauf der Hinausstellung wieder zu ergänzen. 
Disqualifikationen nach Regel 8:6 oder 8:10 sind mit 
einem schriftlichen Bericht an die zuständigen Instanzen 
verbunden. Bei Disqualifikationen mit Bericht sind die 
Mannschaftsverantwortlichen und der Delegierte (Erl. 7) 
unmittelbar nach der Entscheidung zu informieren.  

 

16:7 Die Disqualifikation ist dem fehlbaren Spieler oder 
Offiziellen sowie dem Zeitnehmer/Sekretär vom 
Schiedsrichter nach Time-out durch Hochhalten der 
Roten Karte deutlich anzuzeigen (Handzeichen Nr. 13, 

siehe auch Regel 16:8). 

16:8 Die Disqualifikation eines Spielers oder 
Mannschaftsoffiziellen gilt immer für den Rest der 
Spielzeit. Der Spieler oder Offizielle muss die Spielfläche 
und den Auswechselraum sofort verlassen. Danach darf 
der Spieler oder Offizielle in keiner Form Kontakt zur 
Mannschaft haben. 
Die Disqualifikation eines Spielers oder 
Mannschaftsoffiziellen während der Spielzeit, auf oder 
außerhalb der Spielfläche, ist immer mit einer 
Hinausstellung für die Mannschaft verbunden. Dies 
bedeutet, dass die Anzahl der Spieler der Mannschaft auf 
der Spielfläche um einen Spieler reduziert wird (16:3f). Die 
Reduzierung auf der Spielfläche erfolgt jedoch für 4 
Minuten, wenn ein Spieler gemäß Regel 16:9b-d 
disqualifiziert worden ist. 
Eine Disqualifikation verringert die Zahl der Spieler oder 
Offiziellen, die der Mannschaft zur Verfügung stehen 
(ausgenommen 16:11b). Es ist der Mannschaft jedoch 
erlaubt, die Zahl der Spieler auf der Spielfläche nach 
Ablauf der Hinausstellung wieder zu ergänzen. 
Disqualifikationen nach Regel 8:6 oder 8:10a-b sind mit 
einem schriftlichen Bericht an die zuständigen Instanzen 
verbunden. Bei Disqualifikationen mit Bericht sind die 
Mannschaftsverantwortlichen und der Delegierte (Erl. 7) 
unmittelbar nach der Entscheidung zu informieren.  

 Zu diesem Zweck zeigt der Schiedsrichter nach der roten 
Karte zur Information zusätzlich die blaue Karte. 
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